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Entwurf der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Nationalrates

vom 8. Dezember 2022

1

Beschluss 
des Nationalrates

vom 1. März 2023

Beschluss 
des Ständerates 

vom 11. Dezember 2024

Stellungnahme 
des Bundesrates

vom 15. Februar 2023

Beschluss 
des Nationalrates

vom 6. Mai 2025

Bundesgesetz 
über die Unterstützung 
der familienergänzenden 
Kinderbetreuung und der 
Kantone in ihrer Politik 
der frühen Förderung 
von Kindern 
(UKibeG)

vom …

Die Bundesversammlung der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf die Artikel 67 Absatz 2 
und 116 Absatz 1 der Bundesverfas-
sung1,
nach Einsicht in den Bericht der 
Kommission für Wissenschaft, Bil-
dung und Kultur des Nationalrates 
vom 14. Dezember 20222

und in die Stellungnahme des Bun-
desrates vom 15. Februar 20233,
beschliesst:

1		 SR 101
2		 BBl 2023 595
3		 BBl 2023 598

Bundesgesetz 
über die Unterstützung 
der institutionellen famili-
energänzenden Kinderbe-
treuung 
(UKibeG)
(siehe Anhang FamZG Art. 21j Abs. 
1; Entwurf 2 Titel, Ingress und Art. 1 
Abs. 1)

21.403 - 4

Ständerat
Herbstsession 2025

21.403  n  �Parlamentarische Initiative. Überführung der Anstossfinanzierung in eine zeitgemässe Lösung (WBK-N)	          (Differenzen)

Anträge der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Ständerates

vom 19. August 2025

Zustimmung zum Beschluss des 
Nationalrates, wo nichts vermerkt ist
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

1. Abschnitt: Allge-
meine Bestimmungen

Art. 1	 Zweck
1 Mit diesem Gesetz will 
der Bund:
a.	 die Vereinbarkeit von 

Familie und Erwerbs-
tätigkeit oder Ausbil-
dung verbessern;

b.	 die Chancengerech-
tigkeit für Kinder im 
Vorschulalter verbes-
sern.

2 Zu diesem Zweck ge-
währt der Bund finanzielle 
Beiträge zur:
a.	 Senkung der Kosten 

der Eltern für die fami-
lienergänzende Kin-
derbetreuung;

b.	 Schliessung von An-
gebotslücken in der 
familienergänzenden 
Kinderbetreuung; 

c.	 Verbesserung der 
Qualität des Angebots 
der familienergänzen-
den Kinderbetreuung; 

Art. 1 Art. 1Art. 1Art. 1 Art. 1
1 ... 1 ...1 ...1 ...

Mehrheit Minderheit (Mühlemann, 
Chiesa, Michel Matthias, 
Stark, Würth)

2 ...             
                   ... Finanzhil-
fen.

2 ...             
                  ... finanzielle 
Beiträge.

2 Streichen2 ... 2 ... 2 ...

a.	 Streichen

b.	 Streichen b.	 Schliessung von An-
gebotslücken in der 
institutionellen Kinder-
betreuung;

b.	 Gemäss Entwurf der 
Kommission

c.	 Streichen c.	 Gemäss Entwurf der 
Kommission

c.	 Streichen

cbis.	Schliessung von An-
gebotslücken und 
Senkung der Kosten 
der Eltern für die insti-
tutionelle Kinderbe-
treuung von Kindern 
mit Behinderungen;
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

d.	 Unterstützung der 
Kantone bei der Wei-
terentwicklung ihrer 
Politik der frühen 
Förderung von Kin-
dern.

Art. 2	 Geltungs-
bereich

Dieses Gesetz findet 
Anwendung auf:
a.	 die institutionelle fami-

lienergänzende Kin-
derbetreuung ab der 
Geburt bis zum Ende 
der obligatorischen 
Schulzeit;

b.	 Massnahmen zur 
Weiterentwicklung der 
Politik der frühen 
Förderung von Kin-
dern in den Kantonen.

d.	 Streichen d.	 Gemäss Entwurf der 
Kommission

Art. 2Art. 2 Art. 2Art. 2Art. 2

...... .........

a.	 ... 
 
 
        ... bis zum Ende 
der obligatorischen 
Schulzeit der Primar-
stufe (8P Harmos);

a.	 die institutionelle Kin-
derbetreuung;

 
 
 

a.	 Gemäss Bundesrat
 
 
 
 
 

b.	 Streichen 

(siehe Art. 3 Bst. c)

b.	 Festhalten  
(= streichen)

(siehe Art. 3 Bst. c)

b.	 Gemäss Entwurf der 
Kommission

b.	 Streichen b.	 Festhalten
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

Art. 3	 Begriffe
In diesem Gesetz bedeu-
ten:
a.	 familienergänzende 

Kinderbetreuung: die 
regelmässige Betreu-
ung von Kindern im 
Vorschul- und Schulal-
ter durch Dritte, die es 
den Eltern ermöglicht, 
eine Erwerbstätigkeit 
auszuüben oder eine 
Ausbildung zu absol-
vieren;

b.	 institutionelle Betreu-
ung: die regelmässige 
Betreuung von Kin-
dern im Vorschul- und 
Schulalter in privaten 
oder öffentlichen Ein-
richtungen (Krippen, 
Kindertagesstätten, 
Tageskindergärten, 
Tagesstrukturen, Ta-
gesschulen) oder in 
Tagesfamilien, sofern 
diese in einer Träger-
schaft mit Rechtsper-
sönlichkeit organisiert 
sind;

c.	 Politik der frühen För-
derung von Kindern: 
sämtliche Angebote, 
die allen Kindern im 
Vorschulalter und 
ihren Bezugspersonen 
offenstehen und die 
Lern- und Entwick-
lungsprozesse dieser 
Kinder unterstützen 
und ihnen ein sicheres 
und gesundes Auf-
wachsen ermöglichen.

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3
... ... .........

a.	 Streichen

b.	 Streichen

c.	 Festhalten  
(= streichen)

(siehe Art. 2 Bst. b)

c.	 Streichen 

(siehe Art. 2 Bst. b)

c.	 Festhaltenc.	 Streichen c.	 Gemäss Entwurf der 
Kommission
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

d.	 Behinderungen: kör-
perliche, geistige oder 
psychische Behinde-
rungen, die bei einem 
Kind in der institutio-
nellen Kinderbetreu-
ung zu einem Betreu-
ungsmehraufwand 
führen;

e.	 die Begrifflichkeiten 
zur institutionellen 
Kinderbetreuung rich-
ten sich nach Artikel 
3a FamZG.
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

3. Abschnitt: Pro-
grammvereinbarun-
gen
Art. 13	 Finanzhilfen an 
Kantone und Dritte

1 Der Bund kann den 
Kantonen auf der Grund-
lage von Programmver-
einbarungen globale 
Finanzhilfen gewähren 
zur Weiterentwicklung der 
familienergänzenden 
Kinderbetreuung. Er kann 
damit Folgendes unter-
stützen:
a.	 die Schaffung von 

familienergänzenden 
Betreuungsplätzen für 
Kinder im Vorschul- 
und Schulalter sowie 
für Kinder mit Behin-
derungen im Vorschul-
alter zur Schliessung 
von Angebotslücken;

b.	 Massnahmen zur 
besseren Abstimmung 
der familienergänzen-
den Betreuungsange-
bote auf die Bedürf-
nisse der Eltern 
insbesondere hinsicht-
lich der Erweiterung 

Mehrheit Minderheit (Mühlemann, 
Chiesa, Michel Matthias, 
Stark, Würth)

3. Abschnitt: Streichen  
(Art. 13-16)

3. Abschnitt: Streichen  
(Art. 13-16)

3. Abschnitt: Gemäss  
Entwurf der Kommission  
(Art. 13-16)

3. Abschnitt:  
Festhalten (Art. 13-16)

3. Abschnitt: Streichen  
(Art. 13-16)

Art. 13Art. 13 Art. 13Art. 13 Art. 13Art. 13

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)

Gemäss Entwurf der 
Kommission

Streichen Streichen Festhalten, aber:
1 ... 1 ...1 ... 

 
 
                                  ... 
zur Weiterentwicklung der 
institutionellen Kinderbe-
treuung. Er ... 

a.	 die Schaffung von 
institutionellen Betreu-
ungsplätzen für Kinder 
im Vorschul- und 
Schulalter zur 
Schliessung von An-
gebotslücken;

b.	 Streichen
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

und Flexibilisierung 
der Betreuungszeiten;

c.	 Massnahmen zur 
Verbesserung der 
pädagogischen und 
betrieblichen Qualität 
der Angebote der 
familienergänzenden 
Kinderbetreuung. 
Diese orientieren sich 
an den gültigen Emp-
fehlungen zur Qualität 
der familienergänzen-
den Kinderbetreuung 
der zuständigen inter-
kantonalen Konferen-
zen.

Mehrheit Minderheit (Wasserfallen 
Flavia, Crevoisier Crelier, 
Fivaz Fabien,  
Roth Franziska)

c.	 ... 
 
                 
                            ... 
der Angebote der 
institutionellen Kinder-
betreuung. Diese 
orientieren sich an 
den Empfehlungen ...

c.	 Streichen c.	 Gemäss Nationalrat
(siehe Entwurf 2 Art. 1 
Abs. 1)

d.	 die Schaffung von 
institutionellen Betreu-
ungsplätzen für Kinder 
mit Behinderungen im 
Vorschul- und Schulal-
ter zur Schliessung 
von Angebotslücken 
und die Senkung der 
Kosten für deren El-
tern.

d.	 Betrifft nur den franzö-
sischen Text

e.	 Massnahmen zur 
besseren Vereinbar-
keit von Familie und 
Beruf, insbesondere 
für die Abstimmung 
der Bedürfnisse von 
arbeitstätigen Eltern 
und der Arbeitgeben-
den.

e.	 Streichen
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

2 Er kann den Kantonen 
auf der Grundlage von 
Programmvereinbarungen 
globale Finanzhilfen ge-
währen für Massnahmen 
zur Weiterentwicklung 
ihrer Politik der frühen 
Förderung von Kindern.
3 Die Programmvereinba-
rungen beinhalten insbe-
sondere die von Bund 
und Kantonen gemein-
sam festgelegten Ziele 
sowie die finanzielle Be-
teiligung des Bundes.

4 Der Bund kann Kanto-
nen oder Dritten Finanz-
hilfen für Programme und 
Projekte von nationaler 
oder sprachregionaler 
Bedeutung gewähren, die 
dem Zweck des Gesetzes 
entsprechen.

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 2)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

2 Streichen2 Festhalten

3 Streichen

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 4)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

4 Streichen
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

 

Art. 14	 Verfügbare 
Mittel

1 Die Bundesversamm-
lung beschliesst für die 
Finanzhilfen nach diesem 
Abschnitt mehrjährige 
Verpflichtungskredite.
2 Der Bund gewährt die 
Finanzhilfen im Rahmen 
der bewilligten Kredite.

Art. 15	 Bemessung 
der Finanz-
hilfen an 
Kantone

Die Finanzhilfen decken 
höchstens 50 Prozent der 
Ausgaben des Kantons 
für die Massnahmen nach 
Artikel 13.

Art. 13a	 Inhalt der 
Programm-
vereinba-
rungen

Die Programmvereinba-
rungen beinhalten insbe-
sondere die von Bund 
und Kantonen gemein-
sam festgelegten Ziele 
sowie die finanzielle Be-
teiligung des Bundes.

Art. 14Art. 14 Art. 14Art. 14

Streichen Gemäss Entwurf der  
Kommission

Streichen Festhalten

Art. 15 Art. 15Art. 15Art. 15

Streichen Gemäss Entwurf der  
Kommission

Streichen Festhalten
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Entwurf der Kommissi-
on des Nationalrates

Kommission 
des Ständerates

NationalratStänderatStellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat

Art. 16	 Verfahren

1 Den Kantonen werden 
Finanzhilfen grundsätzlich 
mittels vierjährigen Pro-
grammvereinbarungen 
gewährt.
2 Der Bundesrat legt den 
Beginn der ersten Ver-
tragsperiode fest. Er re-
gelt den Informations- und 
Erfahrungsaustausch mit 
den Kantonen und weite-
ren relevanten Akteuren.

Art. 16 Art. 16Art. 16 Art. 16
Streichen Gemäss Entwurf der  

Kommission
Streichen Festhalten
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

 

 

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Anhang  
(Art. 20a)

Änderung anderer  
Erlasse
Die nachstehenden Erlas-
se werden wie folgt geän-
dert:

Änderung anderer  
Erlasse
Die nachstehenden Erlas-
se werden wie folgt geän-
dert:

Änderung anderer  
Erlasse
Die nachstehenden Erlas-
se werden wie folgt geän-
dert:

1. Bundesgesetz vom 
24. März 2006 über die 
Familienzulagen und 
Finanzhilfen an Famili-
enorganisationen (Fami-
lienzulagengesetz, Fam-
ZG)1 

1	 SR 836.2

1. ... 1. ...

2. Kapitel: Allgemeine 
Bestimmungen

Art. 3 Art. 3Art. 3	 Arten von Famili-
enzulagen; Kompetenzen 
der Kantone

Art. 3

1 ...1 Die Familienzulagen 
nach diesem Gesetz 
umfassen:

1 ... 1 ...

a.	 die Kinderzulage: sie 
wird vom Beginn des 
Geburtsmonats des 
Kindes bis zum Ende 
des Monats ausge-
richtet, in dem das 
Kind das 16. Altersjahr 
vollendet; besteht für 
das Kind schon vor 
Vollendung des 16. 
Altersjahrs ein An-
spruch auf eine Aus-
bildungszulage, so 
wird diese anstelle der 
Kinderzulage ausge-
richtet; ist das Kind 
erwerbsunfähig (Art. 7 
ATSG), so wird die 
Kinderzulage bis zum 
Ende des Monats 
ausgerichtet, in dem 
es das 20. Altersjahr 
vollendet;
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

b.	 die Ausbildungszula-
ge: sie wird ab dem 
Beginn des Monats 
ausgerichtet, in dem 
das Kind eine nachob-
ligatorische Ausbil-
dung beginnt, jedoch 
frühestens ab dem 
Beginn des Monats, in 
dem es das 15. Al-
tersjahr vollendet; 
besucht das Kind 
nach Vollendung des 
16. Altersjahrs noch 
die obligatorische 
Schule, so wird die 
Ausbildungszulage ab 
dem Beginn des dar-
auffolgenden Monats 
ausgerichtet; die Aus-
bildungszulage wird 
bis zum Abschluss der 
Ausbildung des Kin-
des gewährt, längs-
tens jedoch bis zum 
Ende des Monats, in 
dem es das 25. Alters- 
jahr vollendet.
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

c.	 ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ..., sofern das 
Kind institutionell 
betreut wird.

c.	 die Betreuungszulage 
für erwerbstätige Per-
sonen: sie wird vom 
Beginn des Geburts-
monats des Kindes 
bis zum Ende des 
Monats, in dem das 
Kind das 8. Altersjahr 
vollendet hat, ausge-
richtet, ... 
 
 
 
           ..., sofern das 
Kind in einer Landes-
sprache institutionell 
betreut wird.

c.	 die Betreuungszulage 
für erwerbstätige Per-
sonen, wobei im Falle 
von zwei anspruchs-
berechtigten Perso-
nen beide Anspruch 
auf Betreuungszula-
gen haben müssen, 
ausser es liegen sach-
liche Gründe für die 
Nichterwerbstätigkeit 
vor: sie wird vom ... 
 
           ..., sofern das 
Kind in einer Landes-
sprache institutionell 
betreut wird. Die Kan-
tone bezeichnen eine 
Stelle, die die Daten 
verwaltet, die zur 
Führung des Regis-
ters der anerkannten 
familienergänzenden 
Institutionen nach Art. 
21c notwendig sind 
und sie der Zentralen 
Ausgleichstelle mel-
det. Der Bundesrat 
regelt die Einzelhei-
ten, namentlich die 
sachlichen Gründe 
der Nichterwerbstätig-
keit sowie die Ermitt-
lung und Festlegung 
des im Ausland erziel-
ten Einkommens.

(siehe Art. 7 Abs. 3, Art. 
16a, Art. 9 Abs. 2 Bst. f 
FLG und Art. 50a Abs. 1 
Bst. bquater AHVG)
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

1bis Der Bundesrat legt die 
Kriterien für die Anerken-
nung der Institutionen 
fest, bei deren Nutzung 
eine Betreuungszulage 
ausgerichtet wird.

2 Die Kantone können in 
ihren Familienzulagenord-
nungen höhere Min-
destansätze für Kinder- 
und Ausbildungszulagen 
als nach Artikel 5 sowie 
auch Geburts- und Adop-
tionszulagen vorsehen. 
Die Bestimmungen dieses 
Gesetzes gelten auch für 
diese Familienzulagen. 
Andere Leistungen müs-
sen ausserhalb der Fami-
lienzulagenordnungen 
geregelt und finanziert 
werden. Weitere durch 
Gesamt- oder Einzelar-
beitsvertrag oder andere 
Regelungen vorgesehene 
Leistungen gelten nicht 
als Familienzulagen im 
Sinne dieses Gesetzes.

2 ... 
 
 
                     ... Kinder-, 
Ausbildungs- und Betreu-
ungszulage als nach 
Artikel 5 ...

3 Die Geburtszulage wird 
für jedes Kind ausgerich-
tet, das lebend oder nach 
mindestens 23 Wochen 
Schwangerschaft geboren 
wurde. Der Bundesrat 
kann weitere Vorausset-
zungen festlegen. Die 
Adoptionszulage wird für 
jedes minderjährige Kind 
ausgerichtet, das zur 
späteren Adoption aufge-
nommen wird. Keinen 
Anspruch gibt die Adopti-
on eines Kindes nach Arti-
kel 264c des Zivilgesetz-
buches.
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

 

 

 
 
 
 
 
 

Art. 5	 Höhe der 
Familienzulagen; An- 
passung der Ansätze

Art. 5 Art. 5 Art. 5

1 Die Kinderzulage 
beträgt mindestens 
215 Franken pro Mo-
nat.
2 Die Ausbildungszula-
ge beträgt mindestens 
268 Franken pro Mo-
nat.

2bis Die Betreuungszu-
lage beträgt mindes-
tens 100 Franken pro 
Monat für Kinder, die 
einen Tag pro Woche 
institutionell betreut 
werden. Für jeden zu- 
sätzlichen halben Bet- 
reuungstag pro Wo-
che erhöht sich die 
Zulage um 50 Fran-
ken.

Mehrheit Minderheit (Roth  
Franziska, Crevoisier 
Crelier, Fivaz Fabien, 
Michel Matthias,  
Wasserfallen Flavia)

2ter Die Betreuungszu-
lage für Kinder mit 
Behinderungen ent-
spricht dem andert-
halbfachen bis maxi-
mal zweifachen Bet- 
rag, wenn die tatsäch-
lichen Kosten für die 
institutionelle Kinder-
betreuung aufgrund 
des Betreuungsmehr-
aufwands entsprech- 
end höher ausfallen. 
Der Bundesrat regelt 
die Einzelheiten.

2ter ... 
 
 
 
               ... bis maxi-
mal dreifachen Betrag, 
wenn ...

2ter Festhalten 2ter Gemäss  
Nationalrat
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

3 Der Bundesrat passt 
die Mindestansätze 
auf den gleichen Zeit-
punkt wie die Renten 
der Alters- und Hinter-
lassenenversicherung 
(AHV) der Teuerung 
an, sofern der Lan-
desindex der Konsu-
mentenpreise seit der 
letzten Festsetzung 
der Ansätze um min-
destens 5 Punkte 
gestiegen ist.

Art. 7	 Anspruchs-
konkurrenz

Art. 7

1 Haben mehrere 
Personen für das 
gleiche Kind Anspruch 
auf Familienzulagen 
nach eidgenössi-
schem oder kantona-
lem Recht, so steht 
der Anspruch in nach-
stehender Reihenfol-
ge zu:
a.	 der erwerbstätigen 

Person;
b.	 der Person, wel-

che die elterliche 
Sorge hat oder bis 
zur Mündigkeit des 
Kindes hatte;

c.	 der Person, bei 
der das Kind über-
wiegend lebt oder 
bis zu seiner Mün-
digkeit lebte;
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
des Ständerates

d.	 der Person, auf 
welche die Famili-
enzulagenordnung 
im Wohnsitzkanton 
des Kindes an-
wendbar ist;

e.	 der Person mit 
dem höheren 
AHV-pflichtigen 
Einkommen aus 
unselbstständiger 
Erwerbstätigkeit;

f.	 der Person mit 
dem höheren 
AHV-pflichtigen 
Einkommen aus 
selbstständiger 
Erwerbstätigkeit.

2 Richten sich die Fa- 
milienzulagenansprü-
che der erst- und der 
zweitanspruchsbe-
rechtigten Person 
nach den Familienzu-
lagenordnungen von 
zwei verschiedenen 
Kantonen, so hat die 
zweitanspruchsbe-
rechtigte Person An-
spruch auf den Be-
trag, um den der ge- 
setzliche Mindestan-
satz in ihrem Kanton 
höher ist als im ande-
ren.

3 Die zweitanspruchs-
berechtigte Person ist 
verpflichtet, beim 
Vollzug der Betreu-
ungszulage im Sinne 
von Artikel 28 und 31 
ATSG mitzuwirken.
(siehe Art. 3 Abs. Bst. 
c; ...)
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Geltendes Recht Entwurf der  
Kommission  
des Nationalrates

Stellungnahme 
des Bundesrates

Nationalrat Ständerat Nationalrat Kommission 
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Art. 16a
Die Familienaus-
gleichskassen können 
die Auszüge der indi-
viduellen Konten der 
zweitanspruchsbe-
rechtigten Person zur 
Prüfung der Bezugs-
berechtigung der 
Betreuungszulage 
einholen.
(siehe Art. 3 Abs. Bst. 
c; ...)

3c Kapitel: Statis-
tik
Art. 21j Art. 21j
1 Die Organe der Bun-
desstatistik erstellen 
nach dem Bundessta-
tistikgesetz vom 9. 
Oktober 1992  
(BstatG)1 und in Zu-
sammenarbeit mit den 
Kantonen harmoni-
sierte Statistiken in 
den Bereichen der ins-
titutionellen familiener-
gänzenden Kinderbe-
treuung und der Politik 
der frühen Förderung 
von Kindern. 

1	 SR 431.01

1 Die Organe der Bun-
desstatistik erstellen 
nach dem Bundessta-
tistikgesetz vom 9. 
Oktober 1992  
(BstatG)1 und in Zu-
sammenarbeit mit den 
Kantonen harmoni-
sierte Statistiken in 
den Bereichen der ins-
titutionellen familiener-
gänzenden Kinderbe-
treuung.
(siehe Titel, ...)

1	 SR 431.01

2 Die Kantone und 
Gemeinden stellen 
dem Bund in regel-
mässigen Abständen 
folgende Angaben zur 
Verfügung:
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a.	 Angaben zu Art 
und Höhe der 
Subventionen und 
zur Mitfinanzierung 
der institutionellen 
familienergänzen-
den Kinderbetreu-
ung durch Kanto-
ne, Gemeinden 
und Arbeitgeber

b.	 und weitere statis-
tische Angaben 
innerhalb des 
Kantonsgebiets 
zur Verfügung 
Messung von einer 
möglichen Kosten-
verschiebung von 
den Kantonen auf 
den Bund und von 
deren Auswirkun-
gen auf die Haus-
halte der Familien 
dienen.

3 Die Kantone und 
Gemeinden stellen die 
Angaben nach Absatz 
2 in standardisierter 
Form zur Verfügung.
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5. Kapitel: Verhältnis 
zum europäischen 
Recht
Art. 24	 Art. 24 Art. 24 Art. 24
1 In Bezug auf Personen, 
für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen 
Sicherheit der Schweiz 
oder eines oder mehrerer 
EU-Mitgliedstaaten gelten 
oder galten und die 
Staatsangehörige der 
Schweiz oder eines 
EU-Mitgliedstaates sind, 
auf Flüchtlinge oder Staa-
tenlose mit Wohnort in 
der Schweiz oder einem 
EU-Mitgliedstaat sowie 
auf die Familienangehöri-
gen und Hinterlassenen 
dieser Personen sind auf 
die Leistungen im Gel-
tungsbereich des vorlie-
genden Gesetzes folgen-
de Erlasse in der für die 
Schweiz verbindlichen 
Fassung von Anhang II, 
Abschnitt A, des Abkom-
mens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft 
einerseits und der Euro-
päischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits über die 
Freizügigkeit (Freizügig-
keitsabkommen) anwend-
bar:
a.	 Verordnung (EG) Nr. 

883/2004;
b.	 Verordnung (EG) Nr. 

987/2009;
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c.	 Verordnung (EWG) 
Nr. 1408/71;

d.	 Verordnung (EWG) 
Nr. 574/72.

2 In Bezug auf Personen, 
für die die Rechtsvor-
schriften der sozialen 
Sicherheit der Schweiz, 
Islands, Norwegens oder 
Liechtensteins gelten 
oder galten und die 
Staatsangehörige der 
Schweiz, Islands, Norwe-
gens oder Liechtensteins 
sind oder die als Flüchtlin-
ge oder Staatenlose 
Wohnort in der Schweiz 
oder auf dem Gebiet 
Islands, Norwegens oder 
Liechtensteins haben, 
sowie auf die Familienan-
gehörigen und Hinterlas-
senen dieser Personen 
sind auf die Leistungen im 
Geltungsbereich des 
vorliegenden Gesetzes 
folgende Erlasse in der 
für die Schweiz verbindli-
chen Fassung von Anlage 
2 zu Anhang K des Über-
einkommens vom 4. Ja-
nuar 1960 zur Errichtung 
der Europäischen 
Freihandelsassoziation 
(EFTA-Übereinkommen) 
anwendbar:
a.	 Verordnung (EG) Nr. 

883/2004;
b.	 Verordnung (EG) Nr. 

987/2009;
c.	 Verordnung (EWG) 

Nr. 1408/71;
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d.	 Verordnung 
(EWG) Nr. 574/72.

3 Der Bundesrat passt 
die Verweise auf die in 
den Absätzen 1 und 2 
aufgeführten 
Rechtsakte der Euro-
päischen Union je-
weils an, wenn eine 
Anpassung des An-
hangs II des Freizü-
gigkeitsabkommens 
und der Anlage 2 zu 
Anhang K des EF-
TA-Übereinkommens 
beschlossen wurde.
4 Die Ausdrücke «Mit-
gliedstaaten der Euro-
päischen Union», 
«Mitgliedstaaten der 
Europäischen Ge-
meinschaft», «Staaten 
der Europäischen 
Union» und «Staaten 
der Europäischen 
Gemeinschaft» im 
vorliegenden Gesetz 
bezeichnen die Staa-
ten, für die das Freizü-
gigkeitsabkommen 
gilt.

Mehrheit Minderheit (Fivaz 
Fabien, Crevoisier 
Crelier, Roth  
Franziska, 
Wasserfallen Flavia)

5 Die Absätze 1, 2 und 
4 gelten nicht für die 
Betreuungszulage, 
sofern die Kinder in 
einem EU- oder in 
einem EFTA-Staat 
betreut werden.

5 Streichen 5 Gemäss Nationalrat 
(= streichen)

5 Festhalten
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2. Bundesgesetz über 
die Familienzulagen in 
der Landwirtschaft 
(FLG)1

1	 SR 836.1

2. ... 2. ...

Ia. Die Familienzula-
gen
1. Familienzulagen 
für landwirtschaftli-
che Arbeitnehmer

Art. 2  ∇   Ausgaben- 
bremse (Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Art. 2  ∇   Ausgaben- 
bremse (Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Art. 2	 Arten der 
Zulagen; 
Ansätze

1 Die Familienzulagen für 
landwirtschaftliche Arbeit-
nehmer umfassen eine 
Haushaltungszulage 
sowie Kinder- und Ausbil-
dungszulagen nach Arti-
kel 3 Absatz 1 FamZG.

1 ...  
 
              
                                    ... 
sowie Kinder-, Ausbil-
dungs- und Betreuungs-
zulagen nach Artikel 3 
Absatz 1 FamZG. 

2 Die Haushaltungszulage 
beträgt 100 Franken im 
Monat.

3 Die Kinder- und Ausbil-
dungszulagen entspre-
chen den Mindestansät-
zen nach Artikel 5 
Absätze 1 und 2 FamZG; 
im Berggebiet werden die 
Ansätze um je 20 Fran-
ken erhöht. 

3 Die Kinder-, Ausbil-
dungs- und Betreuungs-
zulagen entsprechen den 
Mindestansätzen nach 
Artikel 5 Absätze 1-2ter 
FamZG. Im Berggebiet 
werden die Ansätze der 
Kinder- und Ausbildungs-
zulagen um je 20 Franken 
erhöht.

4 ...
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2. Familienzulagen 
für selbstständiger-
werbende Landwirte
Art. 7	 Art und 

Höhe der 
Zulagen

Art. 7 	 ∇   Ausgaben-
bremse (Abs. 1 und 2)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Art. 7 	 ∇   Ausgaben-
bremse (Abs. 1 und 2)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

Die Familienzulagen für 
selbstständigerwerbende 
Landwirte umfassen Kin-
der- und Ausbildungszula-
gen nach Artikel 3 Absatz 
1 FamZG. Die Ansätze 
dieser Zulagen entspre-
chen denjenigen nach 
Artikel 5 Absätze 1 und 2 
FamZG; im Berggebiet 
werden sie um je 20 Fran-
ken erhöht.

1 ... 
                                  ... 
Landwirte umfassen Kin-
der-, Ausbildungs- und 
Betreuungszulagen nach 
Artikel 3 Absatz 1 Fam-
ZG.

2 Die Ansätze dieser Zula-
gen entsprechen denjeni-
gen nach Artikel 5 Absät-
ze 1-2ter FamZG.

2 ... 
 
            ... Artikel 5 Absät-
ze 1-2ter FamZG. Im 
Berggebiet werden die 
Ansätze der Kinder- und 
Ausbildungszulagen um 
je 20 Franken erhöht.
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3. Gemeinsame 
Bestimmungen
Art. 9	 Kinder- 

und 
Ausbil-
dungs-
zulagen

Art. 9 	

1 Zum Bezug von 
Kinder- und Ausbil-
dungszulagen nach 
Artikel 3 Absatz 1 
FamZG berechtigen 
Kinder nach dessen 
Artikel 4 Absatz 1.
2 Die folgenden Be-
stimmungen des Fam-
ZG mit ihren Abwei-
chungen vom ATSG 
gelten sinngemäss:

2 ...

a.	 Artikel 6 (Verbot 
des Doppelbe-
zugs);

b.	 Artikel 7 (An-
spruchskonkur-
renz);

c.	 Artikel 8 (Familien-
zulagen und Un-
terhaltsbeiträge);

d.	 Artikel 9 (Auszah-
lung an Dritte);

e.	 Artikel 10 (Aus-
schluss der 
Zwangsvollstre-
ckung).

f.	 Artikel 16a (Prü-
fung der Bezugs-
berechtigung).

(siehe Art. 3 Abs. Bst. 
c FamZG; ...)
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3. Bundesgesetz 
über die Alters- und 
Hinterlassenenversi-
cherung (AHVG)1

1	 SR 831.10

Art. 50a	     Datenbe-
kanntgabe

Art. 50a 	

1 Sofern kein überwie-
gendes Privatinteres-
se entgegensteht, 
dürfen Organe, die mit 
der Durchführung, der 
Kontrolle oder der 
Beaufsichtigung der 
Durchführung dieses 
Gesetzes betraut sind, 
Daten in Abweichung 
von Artikel 33 ATSG 
bekannt geben:

1 ...

a.	 anderen mit der 
Durchführung 
sowie der Kontrol-
le oder der Beauf-
sichtigung der 
Durchführung 
dieses Gesetzes 
betrauten Orga-
nen, wenn die 
Daten für die Erfül-
lung der ihnen 
nach diesem Ge-
setz übertragenen 
Aufgaben erforder-
lich sind;

b.	 Organen einer 
anderen Sozialver-
sicherung, wenn 
sich in Abwei-
chung von Artikel 
32 Absatz 2 ATSG 
eine Pflicht zur 
Bekanntgabe aus 
einem Bundesge-
setz ergibt;
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bbis.	 Organen einer 
anderen Sozialver-
sicherung und 
weiteren Stellen 
oder Institutionen, 
die zur Verwen-
dung der AHV- 
Nummer berech-
tigt sind, wenn die 
Daten für die Zu-
weisung oder 
Verifizierung die-
ser Nummer erfor-
derlich sind;

bbter.	 den für den 
Betrieb der zentra-
len Datenbank zur 
Beurkundung des 
Personenstandes 
oder für die Füh-
rung des Informati-
onssystems für 
den Ausländer- 
und den Asylbe-
reich zuständigen 
Stellen, wenn die 
Daten für die Zu-
weisung oder 
Verifizierung die-
ser Nummer erfor-
derlich sind;

bquater.	 den Familien-
ausgleichskassen 
zur Durchführung 
der Betreuungszu-
lage; 

(siehe Art. 3 Abs. Bst. 
c FamZG; ...)

c.	 den Organen der 
Bundesstatistik, 
nach dem Bundes-
statistikgesetz vom 
9. Oktober 1992;
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cbis.	den kantonalen 
Krebsregistern und 
dem Kinderkrebs-
register, nach dem 
Krebsregistrie-
rungsgesetz vom 
18. März 2016;

d.	 den Strafuntersu-
chungsbehörden, 
wenn die Anzeige 
oder die Abwen-
dung eines Verbre-
chens die Daten-
bekanntgabe 
erfordert;

dbis.	 dem Nachrich-
tendienst des 
Bundes (NDB) 
oder den Sicher-
heitsorganen der 
Kantone zuhanden 
des NDB, wenn 
eine konkrete 
Bedrohung der 
inneren oder äu-
sseren Sicherheit 
nach Artikel 19 
Absatz 2 des 
Nachrichtendienst-
gesetzes vom 25. 
September 2015 
gegeben ist;

e.	 bis Abs. 7: ...
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Entwurf der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und Kultur 
des Nationalrates

vom 14. Dezember 2022

2

Beschluss 
des Nationalrates

vom 1. März 2023

Eintreten und Zustim-
mung zum Entwurf der 
Kommission,
wo nichts vermerkt ist

Beschluss 
des Ständerates 

vom 11. Dezember 2024

Nichteintreten

Stellungnahme 
des Bundesrates

vom 15. Februar 2023

Nichteintreten
(siehe Entwurf 1: Art. 1 
Abs. 2 Bst. b - d, ...)

Beschluss
des Nationalrates

vom 6. Mai 2025

Festhalten am Beschluss 
des Nationalrates, wo nichts 
vermerkt ist

Anträge der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung und 
Kultur des Ständerates

vom 19. August 2025

Mehrheit

Eintreten und 
Zustimmung zum 
Beschluss des National-
rates, wo nichts 
vermerkt ist.

Minderheit (Mühlemann, 
Chiesa, Michel Matthias, 
Stark, Würth)

Nichteintreten
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Bundesbeschluss  
über die Unter-
stützung der fami-
lienergänzenden 
Kinderbetreuung 
und der Kantone 
in ihrer Politik der 
frühen Förderung 
von Kindern

vom ...

Die Bundesversammlung 
der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 167 
der Bundesverfassung1, 
gestützt auf Artikel 14 
Absatz 1 des Bundesge-
setzes über die Unterstüt-
zung der familienergän-
zenden Kinderbetreuung 
und der Kantone in ihrer 
Politik der frühen Förde-
rung von Kindern (UKi-
beG) vom …2, 
nach Einsicht in den Be-
richt der Kommission für 
Wissenschaft, Bildung 
und Kultur des National-
rates vom 14. Dezember 
20223 
und in die Stellungnahme 
des Bundesrates vom 15. 
Februar 20234,
beschliesst:

1	 SR 101
2	 SR …
3	 BBl 2023 595
4	 BBl 2023 598

Bundesbeschluss 
über die Unter-
stützung der 
institutionellen 
familienergänzen-
den Kinderbetreu-
ung
(siehe Entwurf 1 Titel, ...)

Bundesbeschluss
über die Unter-
stützung der insti-
tutionellen Kin-
derbetreuung und 
...

... 
 
gestützt auf Artikel 14 
Absatz 1 des Bundesge-
setzes über die Unterstüt-
zung der institutionellen 
familienergänzenden 
Kinderbetreuung (UKi-
beG) vom …1,
(siehe Entwurf 1 Titel, ...)

1	 SR …
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Art. 1

1 Für die Programmver-
einbarungen zur Weiter-
entwicklung der familie-
nergänzenden 
Kinderbetreuung und für 
Massnahmen der Kanto-
ne zur Weiterentwicklung 
ihrer Politik der frühen 
Förderung von Kindern 
(3. Abschnitt UKibeG) 
wird für die Dauer von 
vier Jahren ab Inkrafttre-
ten des UKibeG ein Ver-
pflichtungskredit von 
höchstens 224 Millionen 
Franken bewilligt.

2 Die jährlichen Zahlungs-
kredite werden im Voran-
schlag aufgenommen.
Art. 2
Dieser Beschluss unter-
steht nicht dem Referend-
um.

Art. 1 Art. 1 Art. 1

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)
(Das qualifizierte Mehr 
wurde erreicht)

∇   Ausgabenbremse 
(Abs. 1)

1  ... 
                 ... zur Weiter-
entwicklung der institutio-
nellen Kinderbetreuung ... 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                     ... ein Ver-
pflichtungskredit von 
höchstens 200 Millionen 
Franken bewilligt.

1  ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minderheit  
(Wasserfallen Flavia, ...) 
 
                     ... ein Ver-
pflichtungskredit von 
höchstens 156 Millionen 
Franken bewilligt.
(siehe Entwurf 1 Art. 13 
Abs. 1 Bst. c UKibeG)

1  Für die Programmver-
einbarungen zur Weiter-
entwicklung der institutio-
nellen Kinderbetreuung 
(3. Abschnitt UKibeG) ... 
 
(siehe Entwurf 1 Titel, ...) 
 
 
Mehrheit 
 
 
                     ... ein Ver-
pflichtungskredit von 
höchstens 100 Millionen 
Franken bewilligt.
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